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IST DER CÄSARTEXT HEILLOS
INTERPOLIERT?

Im Zuge seiner "Untersuchungen des antiken Interpo­
lationswesens" 1), die von der Überzeugung getragen sind,
daß zahlreiche griechische und römische Autoren sehr stark
durch Interpolationen entstellt sind, kommt Jachmann neuer­
dings (D. Z. 1940, 161 ff.) aud1 2 ) auf Caesar zu sprechen,
dessen Text, wie es gleich auf der 'ersten Seite des Aufsa\)es
heißt, eine "massenhafte Interpolierung jeder Art und jedes
Grades" in antiker Zeit erfahren habe. Er behandelt selber
freilich im wesentlichen nur drei Stellen etwas ausführlicher.
E. G. 12, im I. Teil des Aufsa\)es mit der Überschrift "Hehre~
tisches - Unhelvetisches", E. G. IV 2, 6 und VI 21,5 im 11.
Teil, der den Titel trägt "Germanisches - Ungermanisches".
Im übrigen geht er von der Vorausse\)ung aus, daß die vielen
Stellen, kleineren und größeren Umfangs, die von Meusel,
Lange, Paul u. a. getilgt wurden, so ziemlich alle zu Recht ge­
tilgt worden s·eien und daß darüber hinaus nodl mandies an­
dere als interpoliert angesprodlen werden müsse; daß die
meisten dieser Athetesen fast allgemein abgelehnt wurden,
glaubt J. übersehen zu dÜrfen 20). Insbesondere ist ihm "die
Unechtheit gewisser geographisch-ethnographischer Partien in
Caesar" Bellum Gallicum eine unbestreitbare Tatsache, die
nochmaligen Beweises nidlt hedarf"3); dabei hält J. seltsamer­
weise nidlt einmal einen Hinweis daranf füt· nötig, daß Ulan
nenerdings von vel'schiedener Seite her, und mit sehr aus­
führlicher Begründung, für die Edltheit gerade jener Par­
tien eingetreten ist.

1) Den Ausdruck gchraudlt Jadunann in seinem Aufsa~: Eine Elc.
gie dcs Properz - cin ÜberlieferungssdÜcksal, Rhein. Mus. N. F. 84
(1935), 207.

2) Außer dcm in der vorigen Anmerknng genannten Aufsan vgl.
noch Ca!abrae Picridcs: Philol. 90 (1935), 331 ff.; Binneninterpolation I.
Teil: Nachr. Gött. Ges. d. W. 1936, 123 H., H. Teil 185 H.

20) [Korr..Note. Sie sind jent auf Veranlassung J.s und in seinem
Sinne neu behandelt worden von Fr. Knoke, die nidltgeograpische Inter­
polation von Caesars helium Gallicum, diss. Köln 1940. Im komme dem­
nächst im Gnomon darauf zurück.]

3) Mit dicsen Worten bcginnt J. seinen Aufsan.
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Gegenüber einer solchen Selbstsicherheit uud angesichts
tIer Tatsache, daß J.'s Betrachtungsart, tl·otJ der herechtigten
Warnungen von Dornseiff (Herm. 71 [1936], <158 H.), anfängt
Sdmle zu machen '1), ist es gehoten, einmal die Beweisfiihrung
J.'s etwas genauer zu iiberpriifen. Es dürfte genügen, aus den
drei von ihm eingehender hesprodlenen SteHen diejenige
herauszugreifen, die er mit besolHlerer Liebe um} Ausführ­
lidlkeit behandelt (ungefähr die Hiilfte des ganzen Aufsa\)es
ist ihr gewidmet): ich meine B. G. I 2.

Es wird zwet,kmäßig das ganze Kapitel ilierher zu
se\)en.

I Apml He!velios nobilissillllls fnit cl ditissilllllS (hgel"ri x.
is .1\'1. Messala (ei (ld. L(llllneycr] M. Pisone eonsnlibus regni
eupiditate illdnetus eouiuratiunem 1J0hililaiis feeil et dvilati per·

2 snasit, ut de fillibllS sllis emu umnibus eOl'iis exirellt: pel'faeile
esge, elllU virtllte omuihns praestarent, totins Galliae iml'edo 1'0-

3 til·i. id hoc faeilius iis l'ersuasit 'Ino,1 nllll"l'le loci natnra Helvetii
eontilleulllr[ : nua cx parte flmniue Rheno latissimu atllue ahissimo
qui agrum Hclvelinm a Germauis ,livÜlit, aheu ex parte monte
Jura altissimo (lui est illter et Helvetios, tel'lia lacn
Lemanno et f1umiue Rho,lano lll'ovinciam nostram ab Helvetiis

4 dividit. his reims fiehal, nt et minus late vagarelltnr et minns fa­
cile finitimis helhun iafene possent; ljlla ex parte homines hel-

5 lalHH cllpidi magno dolore aMieiehautul']. pro nmltitlHHne lmltm\
hominnm et pro gloria heU, atljne fOl'litiuliuis angnstos se fines
hahere arhitrahalltnr[, ljui in longiludinem milia l'aSSllnm eCXL,
in lalitmlinem CLXXX l'atehanl).

Die eingeklammerten Säße in § 3 uud 4 und das einge­
klammerte Stüd~chen am S(~hlnß des Kapitels will J. getilgt
wissen.

Zunächst einige Bemerkungen ühcr das le\)tcre. Fiir
seine Tilgung hat sich vor J. nur Ed. Nonlt~n (Germ. Urge­
schichte in Tac. Germ. 474, ausgesprochen, aber olme An­
gabe von Gründen. Er scheint, wie in anderen Fällen (vgl.
84,1. 363. 365, 1), 80 audl hier sich auf die Beanstandungen
anderer zu stii\)en. Zweifel gegen die Echtheit der Stelle
hatte allerdings vor Norden m. W. nur Mensel (Komm., Kdl.
Anh. z. St.) geäußert. Doch hielt er sie selber nicht für aus­
reichend zum vollen Erweis der Unechtheit, obwohl er he-

Ieh verweise heispie!sweise auf einen Artikel von W. Sdunitl,
Philol. (1938), 338 ff.• der, ganz iu den von.L gewiesenen Bahncn, hei
Luerez einc Anzahl von Stellen als interpoliert nachzuweisen versueht,
danmteL' die Verse 4.,45-53, die :Mewaldt (Hel'lu. 43 [1908], 286 fL) uu­
widerleglich als lucl't,zisches Eigentum sidwl'geslcllt hai,
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kanntlich in der Annahme von Interpolationen alles andere
als zurÜckhaltend ist. In der Tat gibt es keinen auch nnr
halhwegs zwingenden Grnnd gegen cäsarischen Ursprung der
Stelle 5). Sprachlich weiß auch Meusel nichts gegen sie vorzu~

bringen; und sachlich hat er nur Folgendes einzuweliden:
"Wenn er (Cäsar) seine Behanptung pro multitudine lwmi~

num . .. (IIlgustos se fines habere arbitrabantur durch An­
gahe des Umfangs ihres Gebietes hegrÜnden wollte, wäre es
da nicht nötig gewesen, auch die nwltitudo hominum schon
hier anzugeben?" Die Bemerkung ist cllarakteristisch für die
pedantische und unfruchtbare Kritik, mit der Meusel auch
sonst an dem Cäsartext herumdeutelt. Dem römischen Feld­
herrn fiel nach seinem Sieg über die Helvetier ein genaues
Verzeichnis üher die zahlenmäßige Stärke ihrer Bevölkerung
in die Hände; und er teilt daher dessen Inhalt am Schluß
seiner Darstellung des Helvetierfeldzuges (Kap. 29) mit. Statt
daß nun Meusel zugegeben hätte, wie das vor ihm scllon Klou,
Cäs. Stud. 27,3 ausgesprochen hatte, daß Cäsar am Ende von
Kap. 2 von zahlenmäßigen Angaben über die Bevölkerungs­
ziffer der Helvetier abgesehen habe, weil er an späterer Stelle
darauf zurückkommen mußte, konstruiert er aus dieser durch
die Sachlage gegebenen Darstellungstechnik Caesars ein Mo­
ment (Ies Anstoßes.

Nun ist freilich Caesars Angabe über die Breite des Hel­
vetiergebietes zu hoch gegriffen. Darüber Meusel a. 0.: "We­
gen der falschen Angahe in latitudinem CLXXX ist die An­
nalune einer Interpolation nicht notwendig; die irrige Angabe
kann recht wohl auf einem Versehen des Schreibers des Ar­
chetypus oder seiner Quelle beruhen, und man könnte mit
G. Hubo (in Fleckei.sens Jahrbüchern 147 (1893) S. 707-710)
statt CLXXX lesen LXXX, oder man könnte annehmen, daß
Caesar falsch berichtet worden sei." Von diesen heiden An­
nahmen kommt die erste heute kaum noch in Frage. Denn
H. Philipp (bei Norden a. O. 475) hat die hübsche Beohach­
tung gemacht 6), daß Caesars Angaben in römischen Meilen

5) Für ihre Echtheit traten z. B. auell eiu Klon, Krit. Ausg. z. St.;
Fr. Be(kmauu, Geogr. u. Ethnogr. in Caes. B. G. 171, 1; H. Fuchs, Gnom. 8
(1932), 247.

6) Im übrigen sind seine Ausführungen nieilt überzeugend. Er be­
merkt S. 475: Caesars "Angaben sind für die Westschweiz, d. 11. das Ge­
biet, das § 3 den Helvetiern zuzuweisen scheint, völlig falsch, stimmen
aber fast genau für die Strecke Mainz-Bern in der Länge, Rhein-Re­
genshurg in der Breite. Hier sind die Maße 50 genau, daß der Zirkel
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griechische Stadien, die Meile -- 8Y; Stadien geredlllet, zu
Grunde liegen. Denn 240· 81/ 3 St. und 180 . 81/,: St. ergeben
genau die runden Zahlen 2000 uud 1500 St.; 1m<! das kanu
kein Zufall sein. Caesar hat also seine Maße Über die Aus­
dehnung des Helvetiergehietes einem Griechen entlehnt. Daß
der römische Feldherr dessen Irrtum hinsichtlich der Breiten­
ausdehnung nicht· als solchen erkannt und korrigiert hat, ist
umso weniger verwunderlich, als er seIher; wie schon Momm·
sen, Herm. 16 (1881), 446 betonte, das Land der Helvetier nie
betreten hat.

Was also hisher gegen die Edltheit des SchlußstÜekchens
von I 2 geltend gemacht wurde, ist völlig ohne Belang und
erschien selbst dem interpolationsheudigen Meusel nicht aus­
reichend zur Athetese. Unter diesen Umständen dÜrfte man
erwarten, daß J. seinerseits den Versuch gemacht hätte, diese
eingehender zu begrÜnden; das ist aber keineswegs der Fall,
denn er behauptet nur (5. 173): "Bie und da ist Meusel Über­
vorsichtig gewesen, so gleich gegenÜber dem Schlußpassus von
I 2"; und dazu in einer Anmerkung: "Mensel hlieb hier bei
einem starken Verdacht stehen (Kl·. Anh. S. 348), Cäsarischen
Ursprung der Worte leugnete E. Norden, Gennan. Urge­
schichte (1920) 474,4, freilich mit höchst seltsamer Ur­
sprungserklärung. Unter weldlen Gesichtspunkt das Emhlem
in Wahrheit gehört, denke ich ebeufalls später darzutun."

wohl bis Beru, aher nicht mehr his Genf reidtt. Demnach ist innerhalh
desselben Kapitels das Gehiet der Helvetier in § 3 anf Grnnd eigener
Kenntnis Cäsars anf die Westschweiz heschränkt, in § 5 anf Grund einer
flüchtig henu\:iten literarischen Qnelle unhekannten Ursprungs anf Würt­
temherg ausgedehnt." Dagegen ist zu sagen 1., daß Cacsars Längenan­
gahe (allerdings nicht für die Luftlinie, wie Philipp mißt) ziemlich genau
zutrifft auch für die von Caesar angegebenen Grenzen des Helvetierlandes
(vgl. Huho a. 0.); 2. ist Caesars Breiteuangahe allerdings zn hoch, sie
ist es aher aueh für das von Philipp angenommene Siedlungsgebiet der
Helvetier; denn er gesteht selber (5. 475, 2): "Ich will zugehen, uaU ich
die Breite des Helvetiergebietes his Regenshnrg nidtt erklären kann."
Es steht also nidlts im Wege, daß die Zahlenangaben des von Caesar zu
Rate gezogenen Griechen ~ich auf das gleiche Gebiet bezogen, wie .las
von Caesar heschriehene. Wenn der Grieehe von der Breite des Lan.lcs
eine übertriebene Vorstellung hatte, so hängt das wohl damit zusammen,
,laß das Homgebil'gsgehict im Osten und Südosten damals nodl wenig
hekannt und seine Ausdehnung smwer zu überbli"ken war. Wer jeuer
Grieche gewesen ist, wissen wir nicht. Es spricht aher nichts gegen Po­
seidonios, dessen Spuren, wie ich in meinem Bum Caesars Commen tarii
und das Corpus Caesarianum nachgewiesen habe, auch soust im Bellum
Gallicum vielfach bemerkhar sind.
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Und nnn zu den verdächtigten Sätien in § 3--4. Sie wur­
den schon von .Iul. Lange, Gymn.Progr. Neumark (Westpr.)
1896 S. 18 und Fleckeis. Jahrh. 153 (1896), 707 und von Meu·
sel (Krit. Anh. z. S1.) getilgt. M. W. hahen sie damit hisher
keinen Anklang gefunden. Nur .I. hält ihre Gründe für stich­
haltig und sucht sie durch neue zu stütien. Sie sollen nun, in
der von J. vorgeführten Folge, auf ihre Stichhaltigkeit hin ge­
prüft werden.

1. werde, behauptet J. S. 164, in jenem Abschnitt "entgegen
dem konstanten Sprachgebrauch Caesars, welcher bei Fluß·
namen. mit flurnen ein folgendes Relativpronomen niemals
nach dem Namen, sondern stets nach Ilurnen konstruiert (llu­
men Scaldim qllod VI 33,3, flwnen Genllsllm quod civ. III
75,4 u. s. f.), verstoßen, und zwar gleich zweimal: flwnine
Rheno qui (3), flumille RllOdano qui (ihid.)". Dagegen zu­
nächst eine prinzipielle Bemerkung. Es gibt bei Caesar im
B. G. und B. c. im ganzen 11 Stellen, wo von einem Flußna­
men mit appositionellem flumen ein Relativpronomen ab­
hängig gemacht wird 7). Dahei wird zweimal (in 12,3) das
Relativpronomen auf den Eigennamen bezogen, in {len übri­
gen 9 Fällen auf flumen; das Verhältnis ist also 2 : 9. Wenn
nun eine sprachliche Erscheinung elfmal hei einem Autor be­
gegnet und dabei zweimal in einer etwas anderen Form als
in den ührigen neun Fällen, so wird eine gesunde Methode
daraus doch nicht ohne weiteres auf Echtheit oder Unechtheit
schlief3en oder die Minderzahl der Fälle nach der Mehrzahl
korrigieren wollen8); das würde zu einer öden Gleichmacherei

7) AuBer den heideu Stellen in I 2,3 sind es folgende: 112,1 jlu­
mcn est Ara/' qllOd. Il 5,4 flumen AxonulIl qlwd est in extremis Remo­
rum jinibus. Il 9, 3 lId jlwnen Axonam contende/'unt quod. II 18, 1 ud
flumen Sabim, quod. III 9, 1 in flullline Ligeri quod influit in Oceunum.
VI 33, 3 lId flumen Scaldim quod ,influit in Mosam. VII 5,4 ud jlumen
Ligerim quod. 3,36, 3 ud flumen Huliucmonem quod. 3,75, 4 ad jlumen
Genusum (ILIO(1.

8) Caesar verhindet z. B. lJoti/'i 16 mal mit dem Ablativ, nur ein
einziges Mal mit dem Genetiv (I 3,8). Man muB sich hüten, die let';tere
Stelle irgendwie aus der Welt zu schaffen; vgl. Schmalz-Hofmann, Lat.
Synt. S. 'W8. - proximus konstruiert Caesar 9 mal mit dem Dativ,
2 lIlal mit dem Akknsativ 154,1. UI 7,2. An der ersteren Stelle bat
Meusel mit H. J. Müller den die Akknsativkollstruktion enthaltenden SaU
mit nidltigen Gründen getilgt und in III 7, 2 den Akkusativ mit Ciacco­
uius in LIen Dativ kOlTigiert. Ühec'pro:\·imus mit Akkusativ vgl. S(hmalz­
Hofmann S. 503. Caesar verwendet demonstrare in Rückverweisungen
üheraus häufig, aber nnr 2 (3) mal gehraucht er das Wort transitiv in
der Bedeutung von coml1lemorare: V 49, 2 ub eodel1l Verticone quem
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führep. In unserem }<"alle dürften die zwei Ausnahmen bei
Caesar umso weniger heanstandet werden, als die von ihnen
l'epräsentierte grammatische Besonderheit audl sonst im La­
teinisdlen sehr selten ist. Vgl. Ktihner-Stegmann, die, AusE.
Gramm. d. lat. Spr. II S. 43 f., hemerken, es sdlließe sich
"das Relativpronomen gewöhnlich an (lie Apposition geo­
graphischer Namen an.... Die Beziehung auf den Eigen­
namen ist weit seltener, wohl nur hei bekannteren Namen."
Als Belege geben Kiilmer.Stegmann nur die zwei Stellen ans
Caesar an, ferner zwei weitere aus Plin. n. h.: 3, 71 oppidum
Elea, quae nlLlte Vdia (appeillttur). 5, 30 ad flumen Nigrim,
qui Africam ab Aethiopia didmit. Außerdem ließe sich z. B.
noch Cie. Phil. 6, 5 anfühl'en: eitra flumen Rubiconem., qui
finis est Galliae. An allen fiinf Stellen hamlelt eS sich um be­
kannte odel' (wie in dem Falle (les Nigris, der gewaltige Läu­
dermassen voneinander trennt) wenigstens hedeutsame Na­
men. An den neun Stellen hei Caesar dagegen, wo das Re­
lativpronomen sich nadl dem appellativen flumen ridltet,
dnrchweg um unbedeutende oder wellig hekannte FItisse
(Arar, Axona, Sahis, Liger, ScaMis, Haliacmon, Genusus).
Audl Klo§ hatte B. Phil. Woch. 34 (1914), 1007 schon be­
tont, daß in B. G, I 2,3 hei flumine Rhello , . . qui und fln­
mine Rhodano, qui nicht, wie in allen übrigen Füllen bei Cae­
sar "der logische Akzent auf flumen liegt, sondern uuf dem
Namen, dessen Bekanntsdluft Csessl' bei seinen stadtrö­
mischen Lesern vorausse§en kann."

2. J. fährt S. 164 fort: "His rebus (4) mit Beziehung auf
die eine Tatsache der Umsdlließung des HeJveteriandes (lurch
Gebirge und FHisse ist ein reidllich verschwommener Aus­
druck"; und in einer Anmerkung gegen Fudls, der a. O. 246 f.
his rebus zu verteidigen suchte: "His rebus meint die eine
loei natura, mit Recht hat mau also zumindest hac re gefor­
dert." Dem mit his rebus beginnenden Sa§ geh tunmittelbar
voraus eine detaillierte Schilderung der helvetischen Gren­
zen: Sie werden gebildet auf der einen Seite vom Rhein, auf
der anderen Seite vom Jura, auf der dritten vom Genfer
See und der Rhone. Auf diese drei Momente weist natÜrHdl

supra demQnstravimus; VI 25, 1 hnius Hercyniae s.ilvae 'luae SU/lrtl deo
monstrata est. Vgl. audl VII 83, 8 und dazu Beckmallll a. O. 88 f. Zu
IV 1,4 noliel't Beckmann a. O. 112: "Caesar hal nur hier bei milia den
zugehörigen adjektivischen Begriff (armatorum) im Celliliv, SOlist immer
im Nominativ"; lind zwar 6 mal (die Stellen hei Beckmunn),

Rhein, Mus, f. PhiloL N, F. LXXXXI 3
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his rebus zlUück und nicht auf den Salj, der diese Detailschil­
denmg einleitet: id hoc /acilius iis persuasit quod undique
loci natura Helvetii continentur. Dasselbe hatte in aller
Kürze schon Fnchs ange{leutet, wenn er a. O. 247 sagt: "Die
\V orte (his rebus) seljen eine Mehrzahl von Angaben voraus,
wie sie in dem geographischen Stücke enthalten sind". J. po­
lemisiert zwar gegen Fuchs, aber an diesem Kernpunkt seiner
Ausfiiluungen geht er stillschweigend vOl"bei.

3. S. IM behauptet J. weiter: "Qua ex parte dürfte über­
haupt nicht lateinisch zu nennen sein. Caesar gebraucht pars
~lllein in konkretem Sinne; abstrakt adverbial könnte qua ex
parte nur heißen "in dieser Hinsicht", hier müßte es bedeu­
ten "aus diesem Grunde" (wie qua ex causa):< Es ist er­
staunlich, daß J. qua ex parte in der hier vorliegenden Be­
llentung nicht einmal als lateinisch, geschweige als cäsarisch
anerkennen will. Ein genaueres Studium des Lexicon Cae­
sal·ianum von Meusel hätte ihn eines besseren belehren kön­
nen nnd vor allem Nipperdey, der in den seiner Cäsarausgabe
vOl"lmsgeschickten Quaest. Caes. S. 50 H. den bier vorliegen­
den Spl'achgehraucb in ausgezeichneter \Veise erläutert uml
gezeigt hat, daß nicht der geringste Grund besteht, qua ex
parte in I 2, 4 irgendwie zu beanstanden. Es begegnet näm­
lidl ex parte mit einem Adjektiv oder Pronomen noch dreimal
bei Caesar ungefähr in der gleichen Bedeutung wie in I 2, 4.
Zunächst sei die Stelle genannt, die bereits Nipperdey zum
Vergleich heranzog, 3, 57, 3 Scipionern ea esse auctoritate, ut
iton solurn libere qllae probasset: exponere, sed etiarn ex
rnagna parte cornpellare atque errantern regere posset; pme­
esse autern suo llornine exercitui, ut praeter auctoritatern vi­
res quoque ad coercendurn haberet: 'Scipio besi!)e ein solches
Ansehen, daß er nicht nur frei seine Meinung äußern, sondern
auch von einer gewidltigen Seite her (in einer gewichtigen Be­
ziehung aus einem gewichtigen Grunde) 11) in {ler Lage
sei, (len Irrenden zur Rede zu stellen und zu leiten; befehlige
Cl' doch 10) in eigenem Namen ein Heer, sotlaßer, abgesehen
von seinem Ansehen, audl iiber die Kräfte zum coercere ver-

9) Abwegig und unverständlich Mcusel z. 5t.: "ex magna lJarte soll
wohl heißen: in vielen Fällen." '

10) Autem ist hier fortführend begründend; vg1. Thes. 1. L II 1588 H.
11) Die magna pars, auf Grund deren (d. h. der gewichtige Grund,

weshalb) Sc:illio im Stande ist, camlu?llare atque e. rege,.e, ist also die
Tatsache, daß er ein Heer besi!:}t. '
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Genau wie hier ist magna ex parte auch 2,31, 8 zu ver­
stehen. Vorher (Kap. 29) wird auf eHe gedriickte und unzu­
verlässige Stimmung im Heer des Curio hingewiesen. Dieser
beruft daraufhin einen Kriegsrat. Die Meinungen sind
teilt: Die einen sprechen sich aus für einen Angriff auf
gegnerische Lager, andere raten zu einem nächtlichen Hiiek·
zng. Cnrio ist mit keiner der beiden Meinungen einverstan·
elen und begründet dies eingehend, Kap. 31. Am Sehlul~ die·
ses Kapitels (§ 8) deutet er seine eigene Auffassung au mit
den Worten: omnia pl'ius experiendl( al'bitror magllaque ex
parte iam me nna vobiscum de re ilUlicium j(lcturllm cOl/lido.
'Ich bill der Meinllng, daß man vorher (cl. h. ehe mau einen
der beiden im Kriegsrat gemachten Vorschläge zm' Aus·
führung bringt) alles erproben mull, und ich bin von {~iner

gewichtigen Seite her (cl. h. aus einem gewichtigen Grund)
der Überzeugung 12), daß idl alsbald in Übereinstimmung mit
endl l3 ) über die Lage urteilen werde.' D. h. Curio ist der
Überzeuguug, daß baM nicht mein- (wie je\)t) eine Meinungs.
versdliedenheit zwischen ihm und seinem Kriegsrat bestt~hell

werde. Daß die Stelle so aufgefaßt werden muß, lehrt der
weitere Verlauf der Erzählung 14): Curio beruft die Soldatep
zn einel' Versammlung und hält ihnen eine eimlrlleksvolle
Hede (Kap. 32). Das hatte er offenhaI' bereits im Sinne, als
er Ende 31 davon sprach, es seien omnicl prius experienda.
Die Wirkung eIer Rede schildert der Anfang von Kap. 33:
Qua oratione pennoti milites creln'o etiam dicentem interpel.
labant, ut magno cum dolo1'e in/idelitntis suspicionem susti­
nere viderentu1', discedentem ve1'O ex contione lmiversi co-

12) Etwas freier mag mau übersetell: 'Ich bill der wohlbegriiutletell
Überzeugung.' Inwiefern seine überzeugung wohlbegdindet ist, wird sich
später erweisen.

13) Die nämliclte Bedeutung wie hier ('in übereinstimmung mit,
ehenso wie') hat mUl eum z. B. auch VI 14, 1 dmilles a bello llbesse COII­

Sllerunt neque tributa lma cun~ reliqltis pendwu.
14) Ganz anders Meusel z. 5t., er paraphrasiert: Curio hoffe, <laB

,.er alshald zugleich mit ihneu (deu Mitgliedern des Kriegsrates) über
das, was zu tun sei, wenigstens in der Haulltsaehe, ein sicheres Urteil
würde fällen können, während je\}t niemand klar in der 5aclle siihe."
Aber diese Auffassnng ist kanm möglich. Die Erklärung Cllrios, Cl'

hald "über das, was zn tun sei, wenigstens in der HaulHslIcbe, ein
res Urteil fällen können", wäre 113clt Lage der Dinge sehr seltsllm und
für den Kriegsrat wenig ermutigend. überdies stünde sie im Wi.lerspnwb
zÜ dem, was dann wirRliclt eiutritt. Denn Curio weil! bald sehr gell 811,

was zu tun ist uud findet dabei die volle Zustimmung des Kriegsrates,

3*
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hortalltur, magno sit animo /leu dubitet proeliurn comrnittere
et suarn lidern virtutemque experiri. Dann heißt es weiter:
quo facto commutata omnium et voluntate et opinione con­
sellSU suorum constituit Curio, curn primum sit data po­
testas, proelio rem commiUere. Die Übereinstimmung mit sei­
nem Kriegsrat, die Curio Ende 31 in Aussicht gestellt hatte,
ist je~t Tatsache geworden. Daß Caesar dies ausdrücklidl
durch COllsensu SUOrltm hervorhebt, wirkt wie ein Hinweis auf
die Ende 31 ausgesprochene Überzeugung.

Kürzer kann ich mich fassen über die driUe Stelle, jene
bekannten Verse Caesars über Terenz in der Suetonvila {les
Dichters, bei Donat I p. 9 W. = F P L ll. 91 Mor.:

Tu 'luolJue, Iu in sUlnmis, 0 dimidiate Menander,
{Joneris, et medto, I)lId sermonis amator.
Lcnihus ahllle utillam seriptis adiunela foret vis,
eomica nl ae'luato vidns polIeret honore
<:um Graeeis ueve hac ,Iespecte ex 16) llarte iaceres.
Unum hoc maeeror ac doleo tihi deesse, Tcrenti.

Auch hier hedeutet, dariiber ist ein Zweifel nicht möglich,
hac ex parte 'von dieser Seite her, in diesel' Beziehung = aus
diesem Grunde.'

Es kann also keine Rede davon sein, daß qua ex parte
in dem Sinn, wie es I 2,4 gebraudlt wird, nidlt cäsarisch
oder gar unlateinisch wäre. J. macht aber gegen die Verwen­
dung von qua ex parte in I 2,4 noch einen anderen Einwurf.
Denn er fährt an der oben (S. 34) ausgeschriebenen Stelle
fOl·t: "Nach vorausgebendem lma ex parte und altera ex parte
(3) in äußerem Sinne wÜrde ein folgendes qua ex parte in
innerlichem Sinne, selbst dem korrekten ("in dieser Bezie­
hung"), eine außerordentliche, an Mystifikation grenzemle
Härte hedeuten; vollends die inkorrekte und singuläre Ver­
wendung qua ex Ctmsa) ist für Caesar nach seinen Stil­
prinzipien eine absolute Unmöglichkeit." Dagegen ist folgen­
des zu sagen: Die Betleutung der AusdrÜcke uua ex parte . ..

15) So Stel,hanus statt des überlieferten suo; vgl. 37,6 omnium SllO­

rum CQU$ellSU Curio reliquus copius expectare et belIum ducere parabat.
Q/1Illiwn suorum, wie hier, ist natürlicl:t aucl:t 33, 3 zu verlllehen; es geht
ja unmittelbar vorans: omnium et volwltate et opinione.

16) So vortrefflich Bähren8, (lessen' Besserung auch Leo, R. L. I
253,2 hilligl; die Hselm. .delfpecta ex. Dafür despectlls Calphnrnius, was
meist übernommen wird. Aher der Vorseldag von Bährens hält Siell näher
an ,las überlieferle Wortbild.
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altera ex parte '" tertitt ••. in I 2,3 ist dadurch eindeutig
bestimmt, daß sie die nähere Ausführung des undique im un·
mittelbar vorausgehenden Saye bilden: zmdique loci natllra
Helvetii continentur: una, ex parte e ({ s. Ebenso dndeul,ig
ist der Ausdruck qua ex parte in Li, (lurch den Inhalt des
ihm vorausgehenden bestimmt: his rebus jiebaf, Ilt ef

minus ltlte vagarenfztr et minus jacile finitimis belluln illfern~

possent; qua ex parte e q s. Es p;ehören also WUt ex parte . ..
altera ex parte . .. tertia .. . in 3 und qll(L ex parte~n 4 ganz
verschiedenen Zusammenhängen Rn, durch (He audt ihre v('r­
schiedeue Bedeutung bedingt* ist. Wie Ulan angesichts (liesel'
Tatsadten von einer "an -Mystifikation grenzenden ,Hiirte"'
sprechen kann, ist mir unverständlich.

Anhangsweise sei noch eine Stelle hehallllelt, die J. dl'Ul
gleichen Interpolator zuschreiben möcht{~, wie die verdächtig­
ten Säye in 12, 3-4. An ller zuleut ausgeschriebenen Stelh~

bemerkt J. weiter: "Ersidttlich hahen wir hier wie in dem
vagen his rebus deu sattsam bekannten Interpolatorenjarll:oll
vor UDS; beide Worte, res und pars, finden sich in ehcnhül"
tiger Schönheit vereinigt in dem interpolierten Sau VI 34, 3
q(tae tamen ex ]Jarte res ael salutem exercitus pertinebat, für
weldlen ich mich kürzehalher einfach auf Mensels riehtil?;e Be­
merkung (Anh. S. 535) berufe: "Die Bedeutung oder Bezie­
hung des quae res ist unklar, ebenso die Beziehnng und Be­
deutung des ex parte". Vielleicht hat das der gleiche Text­
hearheiter gesduiebeu.'" Der von Meusel getilgte Sau ist in
der Tat unldar und kaum verständlich, Aber wenn man ihn
einem interpolierenden "Textbearbeiter"' zuweist, wenleu die
Sdlwierigkeiten nur auf ein anderes Gel(~is gesdwhen, aber
nicht aus (leI' Welt geschafft; und was sollte einen Interpo­
lator veranlalh haben, jene unvel'stämUichen Worte einzu­
schwärzen? Daher hat Klou sicher das Richtige getroffen,
wenn er quae in qlla ämIel'te 18). Dann ist alles klar und
in bester Ordnung. Der Zusammenhang isl folgender: Caesltr
plante einen Vernichtungsfeldzng gegen die Eburonen. Aber
diese hatten sid1 nach allen Hitt.tuugen hin zel'streut: uhi
CUiqllB aut valles abdita aut locus silt'cstris au t palus impe­
€lita spem praesidii aut salutis aliquam offerebat, consederat

17) So auell co<!. I,. Bei tIer Geringfügigkeit der Variante wird
man an die Korrektur eines Al>s(:hreihers denken (lüdcn oder an cine
memanische Versmreibnng, die zufällig das Richtige gctroffen hat.

18) Seltsamerweise nimmt J. davon keinerlei Notiz.
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haee loca vicinitatibus eranl nota, magnamque res diligen­
t iHm requircbat non in summa exerciws tuenda - llulilun
enim floterat universis (a) perterritis ac dispersis periclllwn
acculere-, sed in singulis militilms' cOllservandis (34,2),
Nun folgen die fraglichen \l;10rte: qua farnen ex parte res ud
salulem exercitlls pertinebat: 'Nur von dieser Seite her (nur
in dieser Hinsicht: nämlich des. Schußes der singuli milites)
hatte jedoch die Lage (res) 111) Bezug auf die Sidlerheit des
Heeres.' Der Saß konstatiert also, daß der SchUß des Hee­
res ausschließlidl von der Sieherullg der 'einzelnen Soldaten
ahhing. Er hildet die Überleitung zu den Ausführungen des
folgenden Saßes, die erläutern: 1. wanun gerade die einzelnen
Soldaten gefährdet sind (:viele wagten sieh in ihrer Beutegier
zu weit vor), 2. warum dann Ciisar das Heer lIieht geschlossen
operieren ließ, da in diesem Falle ja eine Bedrohung des
Heeres, wie er ausdrÜcklich hetont hatte, nicht in Frage kam
(: Operationen des geschlossenen Heeres waren nicht möglich
wegen der Wälder und der Beschaffenheit ihrer Wege): nmn
et praedae cupiditas mullOs longius evocabat et silvae incertis
occllitisqlle ilineri!ms eOll/ertos adire prohibebant.

4. nimmt J. S. 165 an vagarentur Anstoß: "Statt vaga,.ell­
tu,. (4) wäre in Ühereinstimmung mit dem parallelen bellllln
in/erre possent und nach Maßgahe des Sinnes vielmehr vagw'i
zu fordern: es handelt sich um ein Schweifen-könuen, vaga­
relllllr ist eiu ungenügemlcr Ausdruck." Mir scheint das Um­
gekehrte richtig, nämlich daß "nach Mallgahe des Sinnes"
V(/garclltur und nicht das VOll J. erwartete vagw'i zu fonlern
ist. Stünde das ICßtere im Text, so würde damit betont wer­
den, daß durch die natürliche Bes~haffenheit der Grenzen ein
weiteres Ausschweifen unmöglich gemadlt wurde. Das wäre
ahcr offenhaI' falsch. Denn mit den StreifzÜgen der Hel­
vetier können selhstverständlidt nur Rauh- und BeutezÜge
gemeint sein (Näheres darÜber unten). Hatten die Helvetier
aher einmal zu diesem Zweck die Hindernisse ihrer Grenzen
üherschritten, so war ihnen damit olme 'weiteres die Möglidl­
keit gegeben, ihre Streifzüge heliehig auszudehnen. Cäsar hat
also das wegen der Parallelität mit bellllln il1ferre hesolHlers
nahe liegende v(/gari offenhar ahsichtlich gemieden, weil es

111) res hat hier die gleiche Bedeutung wie in dem vorhergehenden
SaB. Diese Wiederholnng des gleichen Wortes spricht eher für als gegen
Cäsar. In 148, 1-4· wird z. B. castra 6 mal hintereinander verweudet,
in I 49, 1 loClls 4, mal~T;"'aW,\:loB' Cäs. Stlld. 6 Cf./< r',·-·t0.1-

, • ". J ... \ \

«~~~[ ,r. ::
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den Tatsachen widersprochen hätte und daher vHgurelllllr ge­
schrieben. Dadurch wirtl einfach die Tatsache konstatiert,
daß die Helvetier ihre Streifzüge, infolgc der Beschaffcllheit

Grenzen, weniger weit ausdehnten. WeshaU) sie sich
diese Beschränkung auferlegten, ohwohl ein weiteres Ans-
schweifen an möglich wäre, darüber äußel·t sidl
Caesar nicht, da es für die seiner Darstellung hchmglos
ist. Überdies errät es jeder Leser VOll selbst : Weiter
femie Raubziige brachten uaturgemiiß größere Beute', die die
Helvetier aber unter Umständen hei ihrer Hüekkehr nieht

genug über ihre schwiedgtm Grenzen in Sieherhei t hrill­
gen konnten. Ausgedehlltere Beuteziige wareu somit, wenn
auch nicht mUllöglich, so doch In'aklisch ul11zweekmäßig und
unterblieben tlaher. ~ Dies die slHadllidlCll Eillwiimk Sadl­
lieh beanst:mdet .I. S. 165

5. "daß von den natiirlidlen Grenzharrieren des
terlamles, weldies die Fonn eines versehieften Rechtecks hat,
statt vier uur drei namhaft gemadlt wenlen (§ 3), und zwar
fehlt gerade die wichtigste 5t,itc, die der Alpen im Siid-,
osten" 2?). Wenn man {He umstrittenen Sätw in § 3~4 ('inern
Interpolafor zuweist, so kanu der Anlal3 der Interpolation
dodl wohl in erster Linie uur das Bestrehen gewestm
eine nähere Erklärung zu 1l1ldiqlle zn gehen. So hernerkt
(lenn auch Meusel (Krit. Anh. z. 5t.) ausdriit'klidl: "Die Infel'­
polation wunle veranlaßt (lurch das Wort lmdiqlle, das der
Interpolator genauer glaubte erläuteru zn mÜssen. Dann
wäre es aber mehr als seltsam, weun ein soldlei' Inh:rpolalor
seine Absiehl nur unvollständig durchgeführt und eine Seite
ausgelassen, bzw. vergessen 21) hätte. ·Es ist dahet' viel wahr­
8cheinlidIel', daß Caesar selbst nur drei Seilen /!:ena nn t hat,
weil ihm die vierte als selbstverständlich und wohl auch als
weniger wichtig erschien Denn "wem) Caes:u' wHli-
que [oci llHtura Helvetii coutiuelltl/.,.: auf d(~r einen ge-
gen die Germanen hin, durch den Rhein, auf der anderen.
gegen die Sequaner hin, durch den .Im':!, auf der driUeu
Seite, uadl der Provinz zu, durch den Geufer See und die

Weshalb diese die wichtigste" sein soll schon Men-
sel, Auh. ",. SI,), ist nieln recht klar. Man könnle meinen. sie
wäre fül' die Helvetier am wenigsten VOll Belang. Vgl. darliher lllilen.

21) Diesen Ausdrmk gehrancht Lange a, O. (ohen S. 32).
22) Ähnliche Erwägnngen schon !lei Klo\), Bed. Pbil. WOdl.•'H

(19H,), 1007. Dodl möcllfl' idl nichl, wie Klo\), geradezu von eincr lieg­
legelltia Caesars sjlrechell, J.s Polemik wird Klo\) niellt ganz gel'edlt.
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Rhone, so ist damit auch die viel·te und leyte Seite eindeutig
hestimmt; und Caesar durfte wohl als hekannt vorausseyen,
daß sie von der Ho<,,'hgebirgskette der Alpen gebildet wird.
Da diese in gewaltiger Tiefe nach Osten und Südosten si~h

erstreckt, so hatte sie praktisch ehenso wenig Interesse für
die Helvetier wie für Caesar. Dagegen waren die drei übrigen
Seiten politisch und militärisch von großer Bedeutung. Sie
spielen daher im Rahmen der cäsarischen Darstellung des
Helvetierfeldzuges eine widÜige Rolle. Auf das Verhältnis
zwischen den Hehetiern und den jenseits des Rheins siyen­
den Germanen wird schon im 1. Kapitel hingewiesen: Helvetii
..• fe re eotidiani.s proeliis eum Germanis eontendlmt, eWll
allt suis finibus eos prohibent aut ipsi in eorwn finibus bel­
lwn gerunt. Vgl. auch Kap" 28,2 H. Helvetios " .. in fines
suos zulde erant profeeti reverti inssit . .. ipsos oppida vicus­
que quos ineenderant restitnere iussit. Id ea maxime ratione
fecit qlwd noluit ell1n locum, unde Helvetii diseesserant va­
eare, ne propter bonitatem agrorllTn Germani qlli trans Rhe­
num incolunt suis finibus in Helvetiorwn fines transirent et
finitimi Galliae provinciae Allobrogibllsque essent. Jura,
Rhone und Genfer See sind von Wichtigkeit bei der geplan­
ten Auswanderung der Helvetier. Vgl. außer Kap. 8 H. Kap. 6
erant omnino itinera duo quibus itineribus domo exire pos­
sent: lUUlm per Sequanos angustum et difficile inter montem
]llram et flumen Rhodanum, vix qua singuli earri ducerentur,
mons autem altissimus impendebat, ut fadle perpauci prohi­
bere possent; alterum per provinciam nostrum mlilto facilius
atqlle expeditills, propterea quod inter fines Helvetiorum et
Allobrogum qui nuper paeati erant Rhodanus fluit isque
nonnllllis locis vado transil.ur e er s. Man sieht, die drei von
Cacsar in I 2,3 besonders hervorgehobenen Seiten spielen in
seiner weiteren Darstellung des Helvetierfeldzuges eine be­
deutsame Rolle, während die vierte Seite völlig außer Be­
tracht bleibt. Es ist daher vel"ständlidl und für die Darstel­
lungstechnik Caesars bezeidmend, wenn auf jene drei, und
nur auf sie, gleidl zu Beginn, in Kap. 2, die Aufmerksamkeit
gelenkt wird.

6. Weiterhin beanstandet J. S. 166 f. iIi sadllieher Bezie­
hung folgendes: "Unter den Grenzscheiden, weldle als sdnver
überwindliche Hindernisse die Helveter daran hindern, in die
Gebiete ihrer Nachbarn einzufallen, wird an erster Stelle der
Rhein genannt, in patbetischer Weise ausgestattet mit den
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hollIen Superlativen latissimus um} altissimus 2;~). Das sIeht,
wie Lange ridltig bemerkte, in grellem Widersprudl daztt.
was Caesar unmittelbar vorher heridltet hatte, Cap. 1.4:
Helvetii ... fere cotidianis Jl1"Oeliis ClUn Germanis (~OII.ten'

dunt, cum aut suis finibus eos prohil)cnt aut ipsi in COl'Wll

finibus bellum gemnt." Wo steht in I 2, 3~-4 geschrieben, <laB
<lie Grenzsdl:eiden, wie J. sich aus<lt'Ückt, "die Helveter daran
lÜndern, in (He Gehiete ihrer Nachbarn einzufallen"'? Es heißt
doch vielmehr ausdrücklidl in § daß die Helvetier infolge
ihrer natilrlichcn Grcnzsdleiden mi/lllS laIe (sie) vugarenlllr el

minus facile (sie) /inilimis belllUn illferre possent. Ihts ist
tloch keineswegs ein Widerspruch zu Kap, 1,4! Vielmehr
sind (He beiden Stellen, miteinander verglichen, nm' ein Be­
weis für die unbäudige Kriegslust der Germanen und Helve­
tier, die antlaucrnd miteinander in Fehde tro~dem <:ie
durch den Rhein voneinander geschie<len werden N). -- In
gleich unzulänglicher uud man muß sdlOn sagen spi~fil1dir,rr

Weise, versucht J. S. 167 einen Wi<lel'sprueh zwischen dem,
was in I 2,3 iiber <lie Rhone ausgefÜhrt winl, mul anderen

23) Dazu in einer Anmcrkuug: "Keinel" VOll beidelI trifft anf deli
Oherrheill zwischen dem Bodensce ulld clem Rhcinkuie bei Basel zu. aher
Intervolatoren schwclgen eben in Superlativeu", Dic Römer sin,l be·
kanntlich iiberhallpt sllperlativfrcudiger als wir; und was Cäsar im be­
sonderen anlangt, so sei nur auf folgendes hingcwiescn. VI! 36.1 heißt es
voti Gergovia, die Stadt sei in altissinw mOl/te gelegen. Dabei crbebf
sich dieser altissimus mons IlUl" "ungefähr 300 Mel.er iiher die Ehene !l1U

Auzonbadl" (Meuse! 1';. St.). II 27,5 wird der Sabis (Smnbre). an der
SteHe, wo die Nervierschilldlt staltfaml (also an schWill Mittcllauf, elwa
be.i dem heutigen Maubeuge), ein latissi/lll/m (lllmen I\euanul. Ha seine
Tiefe nad1. 18,3 zirka 3 Fuß hctrug. kaun seine Breite IlIl111Öglidl der des
Rhein ZwiSI,heu Bodensee und Basel gleidl gewescn sein, 3.77. sl'rieht
Caesar von altissima /lumina. Von deli Flu!lIiillfcn. ,lie er <!ahei im
Augc hat, siud die größten die FliiBchell Geuusus und AVSllS. Ü!H'r ihre
Tiefe ist mh' uiehts hekanllt. Ich möchte ahcr sehr bezwcifeln. ob sie
Hcfer gewesen sind (von delll Apsus bci!~t es 3, 30, 4, daß CI' an eine!'
seichten Stellc, vado, üherschritlcn wird) als der Rhein zwisdlell Hoden­
see und Bascl. Angesidlts dieser Tatsadlell aürftc es nidlt meIn auf­
fällig sein, weun Cllesllr von dem leßtercn als einem llliissinwm ail/lle
altissillIlLl/l, Ilumen spricht. überdies miissen Wil' damit rechnen, d~lS

er von der Größe nnd dcm 'V~ssel"l'cichl.l1ln dcs Ohel"l'hein ühel'triebene
Vorstellnngen haHe; er selber kann te ihn j~ nidlt ans eigener Ansdlan·
nng, was vou den obengcnalllltcn Flüsseu nud Gergovia !lidl!. hchauptct
werden kanu.

24) So hehanpte!. ja auch Cllcsa!' 11,3 von den linksrheiniSl~lell

BeIgen, daß sie mil den rechtsrheiuischen Gerlll~nen cOlllilll'lltcr bellw/l,
genult, tro\~ ihrer Treunung !lurch deu Rhcin.
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Stellen des 1. Buches (6,2. 8,4. 28,4) zu konstruieren. Das
hedarf nach dem Gesagten keinerlei Widerlegung mehr.

Die bisher besprochenen Verdachtsmomente hat J., wie
er seIher S. 168 hervorheht, im wesentlichen von Lange und
Meusel ühernonunen "und Eigenes nur an Einzelpunkten bei­
gesteuert." Die nun folgenden Beanstandungen sind das aus­
schließliche Eigentum .J.s. Er legt ihnen ein besonderes Ge­
wicht bei, vor allem aher der "Analyse", mit der er seine Dar­
legungen S. 168 f. eröffnet. Durch diese Analyse, meint er,
erfahre "unser Gegenstand eine Durchdringung und Vertie­
fung' gegen welche die Bchandlung von Lange und Meusel
vergleichsweise äußerlidl ersd1eint." Demgegenüber dürfte
"ine vorurteilslose NachprÜfung ergeben, daß die von J. IH'U

in die Diskussion geworfenen Argumente vielleicht noch we­
niger Üherzeugen als seine im Anschluß an Lange und Meusel
beigebrachten.

7. J. stellt zunächst die Frage: "Wie sitt der fragliehe
Passus im Kontext?" Er gibt zur Antwort: "Nach oben hin
gut ... desto schlechter nach unten hin: autem (5) hat kei­
nen Anschluß, ein adversatives Verhältnis des mit autem an­
geknÜpften Satles (§ 5) zum vorhergehelIlIen (§ 4) ist nicht
einmal in abgeschwächtester Form zu konstruieren, denn
Sinn und Inhalt ist ja in beiden Paragraphen zum Teil iden­
tisch: der Gedanke der Raumnot liegt sowohl in minus late
vagarelltllr (4) wie in angustos fines habere (5)". Natürlich
handelt cs sich hier nicht um das adversative, sondel'n um
das ankniipfende und fortfÜhrende autem, über das man
außer Schmalz-Hofmann, Lat. Synt. 667 f. etwa noch Seyffert­
Müller zu Cic. Laelius S. 339, nachlesen möge. Caesar ver­
wendet lwlem in diesem Sinne auch sonst oft; vgI. Meusel,
Lex. Caes. I 387 H. Man hat an unserer Stelle etwa zu Über­
setlen 'andererseits, ferner'. J.s Behauptung: "Der Gedanke
der Raumnot liegt sowohl in minus late vagarentllr (4) wie
in angustos fines lwbere (5)" ist völlig unbegriindet. Der Inhalt
der Worte minus laie vagarentur (über ihre Deutung gleich
mehr) hat doch damit, daß die Helvetier pro multitudine
Iwminum et pro gloria beUi atque fortitudinis angustos se
fines habere arbitrabantur auch nicht das Geringste' zu tun.

Nun will aber J. auch das anknüpfende autem hier nid1t
anerkennen, denn er fährt fort: "Andrerseits stehen § 4 und 5,
wenn schon nicht im Verhältnis der Adversatiol1, so and1
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nicht im Verhältnis der Coonlinatiol1 oder COlltilluatioll, Sie
sind, bei Lichte besehen, Überhaupt incompatibcl untereinan­
der: einerseits decken sie sich dem Inhalt nach teilweise,
andrerseits widersprechen sie sich," Die Behauptun~, dal~
§ 4 und § 5 dem Inhalt nach sich teilweise decken, habe ich
bereits ehen als unbegrÜndet zurÜekgewiesen. Einen Wider­
spruch zwischen den heiden Paragntphen konstruiert .1- fol­
gendennaßen: "Nach Caesar (5) wat' es der Stolz anf ihren
bereits gewonnenen Kriegsruhm Ulul auf ihre sehon hewiesene
Tapferkeit, der den Hclvetern den Anspruch auf elu größe­
res Gehiet eingibt; nach dem Diaskeuasten (4) waren sie he­
hindert 25), sich kriegerisch zu betätigen, wovon Caesar so­
eben (c. 1,4) das genane Gegenteil berichtet hatte." Ich hahe
oben schon (S. 41) hetont, daß nach § 4 die kriegerische Tä­
tigkeit der Helvetier durch ilue Grenzen nicht verhindet't,
sondern nur gehemmt wird. Ein Widerspruch zwischen die­
sem Paragraphen und § 5 oder 1,4 liegt also in keiner
Weise vor.

So hat sich J.s Annahme, daß § 5 an § 4 schlecht an­
schließt und daß die beiden Paragraphen "Überhaupt incom­
patibel untereinander sind", als haltlos erwiesen, Ihre Un­
richtigkeit ergiht sich auch noch von anderer Seite her. Be­
stÜnde nämlich die von J. gefonlerte Ausscheidung der frag­
liChen Säte in § 3-'1 zu recht, so wäre zu erwarten, daß die
verbleibenden ReststÜcke von Kap. 2, tl. h. die Paragl'aphen
1-3a 5 eine in sich wohl gefÜgte Einheit hildeten; das ist
aber keineswegs der Fall. Dagegen ist der Aufhau von Kap.2
in seinem Überlieferten Bestand tadellos, und der Anschluß
von § 5 an § 4 ausgezeidmet: Caesar konstatiert zunächst, daß
Orgetorix es war, der. seine Landsleute znr Auswanderung
Üherredete (1). Dabei stellte er ihnen, wie § 2 in indirekter
Rede kurz andeutet, vor Augen: per/adle esse, CWIl rirtllte
omnibus praestarent, totius Galliae imperio potiri. Iu den
anschließenden Paragraphen 3-5 entwickelt dann Caesar von
sich aus, in direkter Rede, die GrÜnde, die es dem Orgetm'ix
verhältnismäßig leicht machten_ die Helvetier zur Auswan-

25) Dieseu Ausdruck gebraueht J. hier oHeubar im Sinne von "ver­
hiudert, gehindert." Denn S. 166 hatte er gesagt, daß die Grenzscheiden
"die Hel,eter daran hindern, iu die Gehiete ihrer Nachharu einzurallcn''.
und S. 169 heißt es. wir seien iu § 3 "helehrt worden, daß die umgehende
Natur ein Schweifen iiher die Greuzen des Helvelerlandes üherhallpt aus­
schloß."
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(lenmg zu überreden. 1. wird ihr Land auf allen Seiten von
natürlichen Schranken umgehen (3a); von hohen Gehirgen,
von großen Strömen und dem Genfer See (3b). Ihrer Beute­
gier und Kriegslust werden dadurchHemmungen auferlegt; und
das empfinden kriegslustig wie sie sind, schmerzlich (4).
Andrerseits (autcm) waren die Helvetier (2.) der Meinung,
daß im Vergleich zu ihrer Bevölkenmgszahl, ihrem Kriell;s­
ruhm und ihrer Tapferkeit ihr Gebiet, das der Läuge nach
240, der Breite nach 180 Meilen weit sich erstreckte, zu eng
sei (5). Hier ist alles in bester Ordnung, uud § 5 schließt sich
vortrefflich an § 4. an; Das in § 3-4 entwickelte MotIV
gipfelt in dem Schlußsä~chel1 qua ex parte homines bcllandi
cupidi magno dolore adjiciebantur. An dieses erste, psycho­
logische, Moment schließt sich ein zweites, das ebenfalls ps)'­
chologischer Natur ist. Zwiscllen beiden stellt das anreihende
antem einen glatten Übergang her, und sehr hübscll entspricllt
das Imperfekt adjicieballtllr am Schluß von 4, dem Imperfekt
arlJitralmntur in 5. Wie liegen mUl aber die Dinge,. wenn
man § 3b--4 tilgt? Dann bleibt von der eng in sicll geschlosse­
nen Gedankenkette in 3-4 nur der Einleitnngssat:) (3a) übrig;
id (se. ut de jinibus Sllis Cl/m omnibus copiis exirent) hoc ja­
cilius iis pcrsnasit qzwd undique lod lwtlLra Helvetii continen­
t·ur. Aher die hier konstatierte geographische Tatsaclle kanu
docll nicht ohne weiteres als Grund fÜl' eine innere Bereit­
scllaft zur Auswanderung angesprochen werden. Man könnte
umgekehrt z. B. {lie Sicherung der Grenzen durch natürliche
Hindernisse als ein Moment gegen die Auswanderung geltend
machen. Man erwartet daher eine nähel<e Begründung, wes­
halb die Helvetier jene Grenzhindernisse als lästig empfan­
den; eine Begriindung, wie sie tatsäclllicll in § 4 folgt, von
dem sicll der vorausgehende Sat:) (3b), wegen his rebus, nicllt
trennen läßt. Da also 3 a eine nackte geographische Tatsacllc
konstatiert, die nicht ohne weiteres als Erklärung einer Aus­
wamlerullgsbereitscllaft g,ewertet werden' kann, § 5 dagegcjl
ein psychologisclles Motiv enthält, das seinerseits eine Aus­
wanderungsbereitscllaft ohne weiteres begreiflich ersclleinen
läßt, so liegen 3a und 5 inhaltlich auf einer ganz verschie­
denen Ebene; und daher ist der Anschluß von § 5 an 3a kaum
möglich, auf jeden Fall sehr hart und entfernt nicht so gut,
wie der an 4·. Auch formal paßt (las Imperfekt arbitraban­
tur in 5 besser zu dem Imperfekt adliciebantur in als zu
dem Präsens continentur in 3a. Die hier angesteHten Erwä-
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gungcn dÜrften allein schon zur GeuÜge erweisen, daß 3b--4
unmöglich interpoliert sein können.

8. S. 169 f. behauptet .1., in dem Satw;licd ut mi/ws late
vagarentur (Helvetii) könne mit vage/ti nur ein Schweifen der
Helvetier innerhalb ihres eigenen Gebietes gemeint sein. Das
dÜrfe maD aber den Helvetienl, nach allem, was Caesar sonst
VOll ihnen berichtet, nicht zutrauen: also könne Caesar selbst
die Stelle nicht geschriehen haht'n. Dieser SchluJ3 wäre ganz
in Ordnung, wenn seine Prämisse richtig wäre, d. h. ,wenn mit
vagw'i wirklich ein Schweifen der Helvetier innerhalb ihres
eigenen Gebietes gemeint wäre. Das ist aber sicher nicht (lei'
Fall 26); der ganze Zusammenhang, in dem das Sa§glied minus
late vagarentur sich befindet, spricht dagegen. Denn wenn
es vorher heißt: Die Helvetier werden lmdique Iod natllra
(durch Rhein, Jura, Genfer See und Rhone) eingeschlossen
( continenwr), und wenn dann weiter gesagt winl, daß es his
rebus fiebat, ut et minus late vagarenwr et minus faeile jilli.
timis belium interre possent, so kann bei dem Sa§glied et llU:·

JIltS Late vagarenwr doch nur an ein Schweifen außerhalb des
Landes gedacht sein, ebenso wie bei dem folgenden et minus
facile /. b. in/erre possent nur an ein KriegfÜhren anßerhalh
des Landes gedacht ist. Und warum sollteu auch die HelH­
tier in ihrem eigenen Gebiet herumschweifen ? Oder was
könnte c\nen Interpolator veranlaßt hahen, etwas dt~rart Un­
gereimtes zu behaupten? Und wie hat nun J. seine merkwÜr.
dige These, daß mit vagm'i "ein Schweifen innerhalb des eige­
nen Gebietes" gemeint sei, hegriimlet'? Er behauptet S. 169:
"Ein Umherschweifen außerhalb des helvetischen Gehietcs
kann nicht gemeint sein, dann fiele ja (las erste Glied inhalt·
lieh zusammen mit dem zweiten (minlls tadle jinitimis bel­
ium in!erre possent), von welchem es doch deutlich (durdl
et - et) unterschieden wird. Außerdem sind wir ja soeben
(§ 3) belehrt worden, daß die umgebende Natur ein Schwei­
fen üher die Grenzen des Helveterlamles iiherhaupt aus­
scbloß." Dagegen ist zn sagen, daß 1., wenn man vagm-i als
ein Schweifen außerhalb des Landes auffaßt, die heiden von
his rebus fiebut abhängigen Sa§glieder keineswegs inhaltlich
zusammenfallen: In dem ersten Sa§glied ist an Rauh· und
BeutezÜge gedacht, in dem zweiten an reguläre Kriege, die
mit jenen doch keineswegs identisch sind. So nennt z. B. auch

26) Es ist allch bisher noch niemand, vor J.• auf diesen seltslIlnen
Gedanken gekommen.
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Tacitus einmal (Germ. 14) 27) Kriege und Raubzüge neben­
einander: materia munificentiae per bella et raptus. 2. wer­
den wir nirgends in § 3 helehrt, "dal3 die umgebende Natur
ein Schweifen üher die Grenzen des Helveterlam}es über­
haupt ausschloß." Es wird doch vielmehr ausdrücklich in § 4
hervorgehohen, daß die Helvetier infolge der in 3 angegebenen
Grenzscheiden minus late vagarentur (als sie dies ohne Behin­
derung dm'ch die umgebende Natm' getan hätten) und weni­
ger leicht (sie) mit ihren Nachbarn Krieg führen konnten. Ihre
Bewegungsfreiheit nach außen war also durch die Natur ihrer
Grenzen nur gehemmt, keineswegs aber unmöglich gemacht.

9. S. 170 f. stellt J. die erstaunliche Behauptung auf, der
Saß (4) qua ex parte homines beilandi cupidi magno dolore
af/iciebantur enthielte "einen für gallische Verhältnisse fI'em­
den Zug." Es erklinge hier ,.,ein fremder 1'011 .•• aus einer
anderen Welt", nämlich der germanischen. J. spricht also
den GalIiern im allgemeinen unel den Helvetiern im beson­
deren die bellmHli cupiditas ah :?S). Damit werden die Tat-

27) Taeitus spricht hier vou den Germanen, aber auch für die
Gallier wenlen solche Raubzüge bezeugt, von Cie. De r. p. 3,15 Galli
Wr[Je esse ducunt /rwnentllm 1Ilanu quaerere, itaque armati alienos agro:>
demetunt, Soldlc sind offenbar audt gemeint, wenn es bei Caes. II 17, 4,
heißt: Die Nervier waren von altersher gewohnt, ClUn equitatu. nihil pos~

sent, Baumverhane in ihrem Lande anzulegen, quo /aciliu.s /illitimorztIli
equitatwn si praedandi causa ad eos venissent impe,dirent.

28) Zur Begründung hemerkt J. nnr: "Wo bei Caesar ein eillziges
Mal Galliem ein $tudizun bellUlldi zugesdlriebeu w.ird, da werden sie mit
Taugenidttsen und Rällhern auf gleiche Stufe gestellt, III 17,4 magna . .•
multitudo ztndique ex Gallia perditoruzn homillum latronumque eonve­
nerat et qZtO$ spes praedandi stzuUzunqzte bell«ndi ab agrieulwra et eoti­
tliano labore ,·evoeabat (sevocabat J., uadt einer Konjektur Mensels).
Nichts davon hier, und ehendarum ist es ein fremder Ton, der hier
erklingt." Diese Ansdeutung von III 17,4 hat zur Vorallssebnng, daß in
den heiden Saj:jgliedern magna - eonvenerat und quos - revocaT,at
zwei versdliedene Kategorien von Menschen gemeint sind, d. h. daß das
et nach convenerat zu recht im Texte steht. .I. hat es stillschweigend
eingesej:jt, ohne seinen Lesern zu sagen, daß es nicht üherliefert, sondern
von Paul, dem Mensel sidl ansdtloß, ergänzt 'ist. Aber gegen die Ergän­
zung hemerkte schon Mommsen, Jahresher. d. llhilol. V. z. Ber!. 20 (1894).
203 sehr richtig: "Die Einschaltung des et heschädigt den Sinn. Das alls
verkommenen Bauern hervorgegangene Raubgesindel kann nidtt als dritte
Kategorie zu l'erditi homines latronesque gestellt werden, sondern
entwickelt deren Wesen genaner." ~ras Mensel (Krit. Anh. z. St.) ge­
gen Mommsen einwendet ("Bei perditi homines latronesque kann VOI~

einem cotidimllLs labo,' nidtt die Rede sein. Die "täglidte Besdtäftigullg"
der perditi homines wäre hödtstens das Nidttstun, nnd die der [atTones
das Rauhen und Pliindern") ist wieder dlarakteristiseh für seine Nei-
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sachen geradezu auf den Kopf gestellt. Denn das ganze Bel­
lum Gallicum ist gcwissermaJ~en ein Beweis für die Kriegs­
lust der GaBier, und diese wird von Caesar gelegentlidl sogar
ausdrücklich hervorgehoben; vgl. z. B. III 10,3 Cllm intelle­
geret omnes fere Gallos novis rebus studere et ad beUum 11/0­
biliter celeriterque excitari. III 19, 6 ad bella sllscipienda
Gallorzun alacer ac promplUs est animus. VI 15, 1 all1e Caesaris
adventu11/ fere qllotannis accidere soleimt, uti aut ipsi (sc.
Galli) inillrias inferrent aut inlatas propulsarent. lInd daß
die Kriegslust der Helvetier die der ührigen Gallier nadl Cae­
sars Auffassung womöglich noch Überh'ifft, ist schon aus dem
Einleitnngskapit,el (§ 4) zu entnehmen: Helvetii reliqllos Gal­
los virtltte praeeedzl1lt, quod fere cotidianis proeliis cwn
Germanis contendunt, ewn aut suis finilms eos prohibent aut
ipsi in eorum tinibus bellum genmt. Dabei ist zu beaehtell,
daß die Helvetier bei ihren ununterbrochenen Kämpfen mit
den Germanen nicht nur die Angegriffenen, sondern auch die
Angreifer waren. Ferner werden die Helvetier I 10,2 aus­
drücklich als bellieosi 29) bezeidmet. Damit stimmt (Iie Be­
merkung über die beUandi eupiditas der Helvetier in 12,4
auf das beste zusammen. Nun ist es allerdings merkwürdig,
daß diese bei Caesar in einem ganz anderen Lidlt erscheinen
als bei Poseidonios, der sie (vgl. Strab0293 C) als. rroAvxpu(JOv<;
).lEV avbpa<;; EtpTJvaiove; OE charakterisiert hatte 30) ; und man
darf sich wundern, daß J. dies nicht als Stiil>e für seine These
gelteml gemacht hat. Da Caesars Auffassung der des Posei­
donios diametral entgegengese~t ist, möchte man vermuten,
daß der erstere, (ler ja Poseidonios genau kannte, ihn bewußt
korrigiert hat. Jedenfalls hatte Caesar das größte Interesse
daran, die Helvetier nicht als friedfertige Leute erscheinen
zu lassen; nur so konnte er sein Vorgehen gegen sie einiger-

gllng zu pedantisch tüftelndel' Ausdeutung. Natürlidl ist bei cOlidillll/ls
labor nidlt an den der [J. homines lalronesque zn denken, sondern an
den c. labor, wie er bei den Galliern, soweit sie nicht zn den [J. homines
/atronesque gehörten, üblich war. Gegen die Einführung von cl auch
Klolj, Cäs. Stud. 248.

29) Es verdient hervorgehoben zu werden, daß dieses 'Vort im B.
G. außerdem nur noCh ein einziges. Mal vorkommt, in der Charakteristik
der kriegslustigsten allel' Germanen, der Suehen, IV 1, 3 f.: SlIelwrum
gens esl longe maxima el bellicosissima Gennanorum omnium: hi cenlllln
[Jagas habere dicunwr, ex quibus qu<otanMs singula milia armatorll/lt bel-
hmdi callsa suis ex j.inihu<s educunt. .

30) TrolJdem schließen sich allerdings zwei ihrer Gaue den Cim­
bern an, Strabo 293 C; vgI. 193 C.
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maßen rechtfertigen. Caesar verwehrte ihnen bei ihrem Ver­
such auszuwandern, und das war sein gutes Recht, den Durch­
marsch durch r()misches Gebiet (16-8). Darauf erhielten sie,
durch Vermittlung des Dumnorix, von den Sequanerll die Er­
laulmis, durch ihr eigenes Land zu ziehen (19). Nun ist aber
Cäsar sofort entschlossen, sie auch daran zu hindern und
t!. h., ilue Auswanderung überhaupt unmöglich zu machen.
Dazu hatte er an sich kein Recht; und cl' versucht daher,
gleich zu Beginn des näd1sten Kapitels (10), seinen Entschluß
zu rechtfertigen, mit den Worten: Caesari nuntiatur Helvetiis
esse in animo per agrum Sequanorum et Haeduorum iter in
Santo/llun fines facere, qui non longe a Tolosatiwn finibus ab­
sunt, quae civitas est in provincia. id si fieret, intellegebat
magno cwn perieulo provinciae futurum, ut homines bellico­
sos populi Romani inimicos locis patentibus maximeque fm­
mentariis /initimos haberet. ob eas eausas e q s. Cäsar stellt
also die Auswanderung der Helvetier in das Gebiet der San­
tonen als eine Bedrohung der nahegelegenen römischen Pro­
vinz hin und damit als eine Gefährdung römischer Interessen.
Diese Bedrohung wird durch den Hinweis auf die Kriegslust
der Helvetier (bellieosos) und durch die Worte locis paten­
tibus maximeque /rumentariis besonders unterstrid1en: In
der neuen Heimat würde die Kriegslust der Helvetier durdI
keine natiirlidIen Schranken (loris patentiblts) gehemmt und
ihre Beutelust durch die große Frudltbarkeit (maxime fm­
mentariis) des benadlbarten Gebietes der Provinz nodl ge­
steigert. Nun waren die Helvetier ja auch in ihrer alten H~i­

mat Nachbarn der Provinz. Aber dort waren die Grenzen
ganz andere, es waren keine loei patentes; und die dort g~­
legenen NadIbargebiete der ProvInz konnten kaum die Be­
gehrlichkeit der Helvetier reizen. We1lll daher in I 2, 4 aus­
drücklid1 betont wird, daß die Helvetier (in ihrer alten Hei­
mat) die naturgegebenen Hindernisse ihrer Grenzen als eipe
schmerzliche Hemmung ihrer Beute- und Kriegslust empfan­
den, so weist das deutlidl voraus auf das, was Cäsar ein
wenig später (Kap. 10) zur Begründung seines Vorgehens
gegen die helvetischen Auswanderer geltend madIt: seine Be­
griinclung in 10 erhält erst von I 2, 3-4 her gesehen ihre
rechte Beleuchtung und Durchsdllagskraft.

10. Dies die Gründe, mit denen J. die Unechtheit der
fraglichen Säße in I 2, 3--4 zu erweisen surot. Zu Beginn
seiner Ausführungen hatte er (163) versprodIen~ den "inne­
ren Gründen eine äußere Beglaubigung beizugesellen, weldle
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IIem Beweise den Charakter der UrklUllllichkeit vedeiht."
Diese "äußere Beglaubigung" wird (lann S, 171 H. in folgen­
der 'Weise erbracht. J. behauptet zunächst, (He FHSS1ll1g des
Sa~es in der Handschriftenklasse ß: (IV 3, 1) publiee maxi·
mam zmtant esse laudem ([uam lalissime a suis /illilms vugari
(stattvagm'i hietet die Klasse Cl, einzig richtig, vucare agros)
sei "eine hewufhe Interpolation"; umI diese verHilsehte Fas­
sung habe "der Amplifikator des zweiten Cäsarknpitds be­
nu~t, als ,er die Worte his rebus /iebat llt minus laIe va{lu·
l'enWr schrieb." Daraus zieht J. die :Folgerung: "Ein Passus,
der auf einer llachcäsarischen Textmodifikation einer Cäsar­
stelle heruht, knnu nicht von Caesar stammen, und so darf
(leull wohl auch der in Aussicht gesteHte (S. 163), zeugnis­
mäßige .Beweis für interpolatorischen Ursprung dicses Text­
stückes als erhracht gelten." J. legt auf diese I"eststdlung
großes Gewicht, denn er fährt fort: "Zugleich darf (He Hoff­
nung ausgedriiekt wenlen, daß (liesel' Fall in seinem repl'ii­
sentativen Charakter gewiinligt werde, Denn wenll er gleich
innerhalb der Cäsariiherlieferung einmalig ist und vielleicht
audl hleiben wird, so kommt ihm doeh eine weit iiher den
Einzelfall hinausl'eichemle, methodisehe nml prinzipielle Be­
deutung zu. Eine ursprÜnglich nach immanenlen Kriterien
vorgenommene Athetese hat hiermit eine Beurkundung von
außen her erfahren; sie dÜrfte damit seIhst für die Vcrädtter
jener Kriterien gesichert und wieder einmal erweist sid.
die Berechtigung und Giiltigkeit der inneren Mnkmale aufs
Bestimmteste." Nehmen wir nun den "zeugllismäßigen Be­
weis" J.s etwas näher unter die Lupe. Da muß zunäehst he­
tont werden, daf5 J. seine Behauptung, die Fassung von ß in
IV 3, 1 sei "eine bewußte Interpolation"', nicht hegriilldet hat,
Er heruft sieh auf Meusel, der (Kl'it. Allh. z. SI.) hemerkt:
"Die (auf die Worte publice l'(lcare) folgende Auseinander­
se~ung32), namentlich § 2 agri V(lcare zeigt, daß v(lcare agros
richtig ist. Es liegt also hier in /J offenhar eine ahsichtliche
Änderung vor." Eine merkwiinlige Logild Weil aus dmll

31) So die Hsehn" was Klon in seiner Ausgabe mit Heebt beihehlll·
leu hllt. Mensel schreiht nach dem Vorsdllag von K. SchneitIer (rei)
pllblicue, Denn, behauptet Meusel (Krit. Anh, z, SI.): " • , . Jlublicc
ist in dem Sinne, den es hier hllhen miil31e l'ci JllIblicae) noch niqJ;cnds
nachgewiesen." Es genügt, dem gegelliiher auf Nil'l'enley zn Tac, a. 4,36
zu verweisen, J. folgt auch hier hlindlings Meusel nnd ohne dem LeseT
zu sagen, daß rei JlubUcae nicht üherliefert ist.

32) Gemeint sind die Sätse: !laC re signilicari lIluglllf11l 1Il111H'ntlll ci·
vitatllllt sI/am vim slistinere nan potuisse. itttqne mUl cx parole all SUl'uis
circicer miUa JlaSSlwm sescen!a agri vacur€ dicu/llur.

Rhein. Mus. f. Philol. N. F. LXXXXI 4
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Zusammenhang, auch für einen Interpolator, . klar hervor­
geht 33), daß die Fassung von a die richtige ist, hat ein Inter­
polator diese absichtlich geändert! Ein solches Verhalten ist
völlig sinnlos und dürfte daher auch einem Interpolator nicht
zuzutrauen sein. Überdies läßt sich die von a abweichende
Fassung in ß sehr leicht als Folge einer mechanischen Ver­
deI'bnis erklären. Es ist bekanntlich eins der cbarakte­
ristisdlstell Merkmale der Klasse ß, daß in ihr sehr oft ein­
zelne ~Torte ausgelassen wenlen 34). Nehmen wir also auch in
unserem Falle an, (laß im Archetypon der Klasse ß das
Wörtchen agros ausgefallen war; dann wnrde das dazn~e­

hörige t'acare sinnlos und (laher, sei es bewußt oder unbe­
wußt, von einem Sdll'eiber in vagari geändert. Wahrschein­
lich braucht aber an eine hewußte Änderung llidlt gedacht I'm
werden, da die Wortbilder vacare und vagm'i sidl mu' wenig
unterscheiden. Es ist ja auch in zwei Hschll. der Klasse a
vagari, troB des danebenstehendell agros, überliefert. Ganz
ähnlich wie an unserer Stelle liegen z. B. die Dinge auch IV
14,4, wo a, zweifellos richtig, qua loco üherliefert, dafür ß
quorum; d. h. in dem Archetypon von ß war loca ausgefallen,
damit wurde qua sinnlos und dann znfällig oder bewußt
(weil durch die Änderung notdürftig ein Sinn herauskommt)
in quorum geändert.

Aber nehmen wir einmal an, es handele. sich in IV 3, 1
hei der Fassung von ßum ,.eine hewußte Interpolation", 80 ist
damit natürlich noch nicht hewiesen, eIaU eIer "Amplifikator
des zweiten Cäsarkapitels" jene Stelle in der verfälschten
l"assung wirklidl henuBt hat, "als er die Worte his rebus fie­
bat ut minus Ime vagarentur schrieh". Und wie hat nUll J.
diesen Beweis erbracht? hehauptet zunächst, eine soldle
BenuBung erscheine ihm "offenkundig" 35), und fährt dann
fort: "Sie (jene Stelle) lieferten (lies: lieferte) ihm (dem
Amplifikator) einen der germanischen Züge, welche er, ge-

:13) Und außerdem aum aus VI 23,1-3; und naCh J. (vgI. 172,15)
jlflegen ja oie Interpolatoren die von ihnen interpolierten Texte genau
zn kennen, da sie ja vielfadl ihre Illteqlolamente mit Hilfe anderer
Stellen des Textes zusammenklittern sollen.

34) Vgl. Klog e<l. maior des B. civ. praef. V: haud raro in codice
arc!lelYIJO aut Iilteras nonnullas ant vocahnla parvula lacunis hausta esse
'lpparet. Das Gleidle gilt aum für das B. G., wofür sich DuUende '1'011

Belegen heihringeLI ließen,
35) Aher gerade für J. sollte sie das am wenigsten sein. Denn nach

seiner Auffassung ist ja, wie wir sahen, mit vagari in 12,4 ein Sdnl'eifen
im eigenen Lande gemeint, dagegen kann vagari in IV 3, 1 der Fassung p
nur von einem Schweifen außer Landes verstanden werden.
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wiß olme tiefere Überlegung und lllU zwecks Ausscluniickllu~,

auf das galliscbe Helvetervolk übertrug." Das ist eine will·
kiirlid1(~ und durch nichts begründete Behauptung, die über­
dies VOll einer falschen Voraussenung ausgeht. Mit dem ,.ger·
manischen Zug" nämlich, den der Amplifikator aus IV 3, 1
auf die Helvetier übertragen haben soll, ist der Inhalt der
"Worte his rebus jie[)at'ut minus laie vagarelltur gemeint; sie
bringen nadl J.s Auffassung etwas Unhelvetist;hes, spezifisch
Germanisdles zum Ausdruck, sodaß mau also tatsächlich an
eine Ühertragung von anllerswoher denken könnte. Daß aber
jene Worte durmaus nichts Unhelvetisches enthalten. ist oben.
S. 46,27 ausgeführt worden. Und damit hat sieb der "zeugnis­
mäßige Beweis fiir interpolatorischeu Ursprung" der frHg­
Hdlen Säne in 12,3-4 als ebenso trügerisch erwiesen, wie die
sogenannten inneren von J. ins I"eld geführten Gründe.

Es kam mir in dies"en Ausführungen darauf an, einmal
an einem konkreten Beispiel J.s GriilUle zum Erweis einer
Interpolation bis in alle Einzelheiten hinein zn überprüfen:
wohlgemerkt an einem Beispiel, wo nach seiner Überzeugung
ein Zweifel an der Unechtheit völlig ansgeschlossen ist. Die
Gründe waren zwar von einer erdrückenden Fülle, aber kein
einzige!' hielt einer näheren Prüfnng stand: VOll wirklidien
oder vermeintlichen Smwierigkeiten wurde vorschnell, und
ohne daß der Versudl einer tiefergreifenden sprachlichen oder
sachlimen Erklärung gemacht wunle, auf Interpolation f!,C'­
schlossen. Die gleiche Methode befolgt J. auch im zweiten
Teil seines Aufsatses, in dem ,er IV 2,6 und den Schlußsan von
VI 21,5 als unedlt zn erweisen sncht (s. oben S, 28). Das
Ergebnis ist, wie sich leicht zeigen ließe (und ieh hin nötigen­
falls gern bereit, dies zu tun), ebensowenig Überzeugend 36),
wie in dem Falle von 12. Uutt:l' diesen Umständen dürften
gegen J.s Auffassung von der "massenhaften Interpolierunp>;"
des Cäsartextes die allerstärksten Bedenken und Zweifel am
Plane sein. Wie weit diese gegen seine eingangs erwähnte
Interpolationsforschung überhaupt angehracht sind, sei den
Fachgenossen zur Erwägung anheimgestellt.

Jena Karl Barwiek

36) Das schwerste Bellenken, das gegen IV 2,6 vor J. (S. 177) schon
andere (PanI, Dittenherger, Mensel) geltend machten. ist von BecknulIlll
a. O. 114 als unbegriiullet erwiesen worlleu; vgl. anch P. Hellwig, tlber
den Pleonasmus hei Caesar, Pl"ogr. 80ph. Gymn. Ber!. 1889 S. 2/t f.
J. nimmt davon keinerlei Notiz.




